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§ 47 EisbAV Fuhrerstande von
Triebfahrzeugen und Steuerwagen

EisbAV - Eisenbahn-Arbeitnehmerinnenschutzverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.11.2020

1. (1)Fuhrerstande von Triebfahrzeugen und Steuerwagen mussen so gestaltet und angeordnet sein, dass diese
Fahrzeuge sicher gefihrt werden kdnnen. Insbesondere missen eine ausreichende Bewegungsfreiheit und ein
ausreichendes Sichtfeld vorhanden sein. Der Fahrzeugfihrerplatz, insbesondere der Fahrzeugfuhrersitz, muss
nach den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln und Erkenntnissen eingerichtet sein.

2. (2)FUhrerstande von Triebfahrzeugen und Steuerwagen mussen so gestaltet sein, dass keine
Sichtbeeintrachtigung durch stérende Lichtreflexionen zu erwarten ist.

3. (3)FUhrerstande von Triebfahrzeugen und Steuerwagen mussen mit technischen Einrichtungen ausgestattet sein,
die eine Regelung der Raumtemperatur, insbesondere eine Senkung der Raumtemperatur, ermoéglichen. Dies gilt
nicht fir Dampflokomotiven mit nicht geschlossenem Fihrerstand.

4. (4)Fuhrerstande von Triebfahrzeugen und Steuerwagen mussen so gebaut sein, dass sie im Notfall rasch
verlassen werden kénnen.

In Kraft seit 01.01.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 47 EisbAV Führerstände von Triebfahrzeugen und Steuerwagen
	EisbAV - Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung


